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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada 

einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits 

 
 

Seite EU/CA/de 449 wird durch folgende Seite ersetzt: 
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d) Wird dieses Abkommen oder werden einige Bestimmungen daraus vorläufig 

angewendet, so sind sich die Vertragsparteien darin einig, dass mit dem Ausdruck 

„Inkrafttreten dieses Abkommens“ der Tag zu verstehen ist, an dem die vorläufige 

Anwendung beginnt. Der Gemischte CETA-Ausschuss und andere mit diesem 

Abkommen eingesetzte Gremien können während der vorläufigen Anwendung dieses 

Abkommens ihre Aufgaben wahrnehmen. Alle in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

angenommenen Beschlüsse werden unwirksam, wenn die vorläufige Anwendung dieses 

Abkommens nach Buchstabe c beendet wird. 

 

(4) Kanada übermittelt die Notifikationen nach diesem Artikel an das Generalsekretariat des 

Rates der Europäischen Union beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger. Die Europäische Union 

übermittelt die Notifikationen nach diesem Artikel an das Department of Foreign Affairs, Trade and 

Development of Canada oder dessen Rechtsnachfolger. 

 

 

ARTIKEL 30.8 

 

Beendigung, Aussetzung oder Einbeziehung anderer bestehender Übereinkünfte 

 

(1) Die in Anhang 30-A aufgeführten Übereinkünfte werden unwirksam und durch dieses 

Abkommen ersetzt und abgelöst. Die Beendigung der in Anhang 30-A aufgeführten Übereinkünfte 

wird mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens wirksam. 

 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 darf unter den folgenden Voraussetzungen eine Klage auf der 

Grundlage eines der in Anhang 30-A aufgeführten Übereinkünfte im Einklang mit den Regeln und 

Verfahren der betreffenden Übereinkunft erhoben werden: 

 

a) die Behandlung, die Gegenstand der Klage ist, wurde zu einem Zeitpunkt gewährt, zu dem 

das Abkommen nicht beendet war, und 
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